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Förderung des KulturRaum München e. V.;
Projekt: Verbindliche Informationen zur Barrierefreiheit kultureller Orte und 
Veranstaltungen

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 00388

Beschluss des Kulturausschusses vom 20.05.2020 (SB)
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag des Referenten:

1. Anlass für die Vorlage / Kompetenzen

In der Vollversammlung am 24.10.2018 hat der Stadtrat im Rahmen der Vorlage „Inklusi-
on im Kulturreferat 2017 – 2023; Maßnahmen des Kulturreferats zum 2. Aktionsplan zur 
Umsetzung der UN-BRK“ befristet für die Jahre 2019 – 2022 Haushaltsmittel für die För-
derung des Projektes „Verbindliche Informationen zur Barrierefreiheit kultureller Orte und 
Veranstaltungen“ beschlossen und das Kulturreferat beauftragt, entsprechende Zu-
schüsse für das Jahr 2019 zu gewähren. 
Die Haushaltsmittel wurden entsprechend dem o. g. Beschluss auch für das Jahr 2020 
zum Haushalt angemeldet und eingestellt.
Mit dieser Beschlussvorlage entscheidet der Stadtrat gemäß Geschäftsordnung über die 
Gewährung der Zuwendung für 2020 in Höhe von 45.089 € für die weitere Realisierung 
des Projektes durch den KulturRaum München e. V.

Ein Anhörungsrecht eines Bezirksausschusses besteht nicht.

2. Im Einzelnen 

Der KulturRaum München e. V. hat im Jahr 2019 gemeinsam mit dem Club Behinderter 
und Ihrer Freunde e. V. (cbf) mit dem Aufbau des Projektes „Verbindliche Informationen 
zur Barrierefreiheit kultureller Orte und Veranstaltungen“ begonnen. Ziel des Projektes 
ist, eine Webseite zu entwickeln, die verbindlich und nach einheitlichen Kriterien alle re-
levanten und aktuellen Informationen zur Barrierefreiheit kultureller Veranstaltungsorte 
bietet. Hierzu wurden u. a. umfangreiche Sammlungs- und Recherchearbeiten zur aktu-
ellen Adressdatei der über 500 Münchner Veranstaltungsorte durchgeführt und ein Krite-
rienkatalog für die Datenerhebung der Barrierefreiheit für verschiedene Handicaps er-
stellt. Dazu waren Netzwerktreffen und Abstimmungen mit Partnern und Beteiligten der 
unterschiedlichen Zielgruppen und der Menschen mit Behinderungen erforderlich. 
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Zu Beginn des Jahres 2020 wurde schließlich das Konzept für die Anforderungen an die 
Webseite erstellt und getestet sowie ein Entwurf der digitalen Erhebungsseite für die 
Prüferinnen und Prüfer sowie ein Schulungskonzept für diese erstellt. Ebenso wurden 
erste Testbegehungen durchgeführt. Die Erfahrung zeigt, dass die Veranstalter dem Pro-
jekt sehr aufgeschlossen gegenüber sind. Da die Zeit der Corona-Pandemie die Bege-
hungen aussetzte, wurden in der Zwischenzeit bereits vorhandene Informationen einge-
pflegt, die nun nach dem Shutdown vor Ort überprüft werden. Für die Zeit nach dem 
10.05.2020 wurden bereits vorsorglich Begehungstermine vereinbart, so dass die Re-
cherche zur Barrierefreiheit an den Veranstaltungsorten zügig fortgesetzt werden kann.

Gemäß dem Verwendungsnachweis 2019 hat der KulturRaum München e. V. 
46.795,29 € für das Projekt verwendet (bewilligte Zuwendung: 68.388 €). Da insbeson-
dere Grafikleistungen und Programmierungen in das Jahr 2020 verschoben werden 
mussten, wird der in 2019 nicht verwendete Teilbetrag der Zuwendung in Höhe von 
21.592,71 € in 2020 benötigt und daher beim Verein belassen.

Für das Jahr 2020 beantragt der KulturRaum München e. V. eine Zuwendung in Höhe 
von 45.089 €, insbesondere für die analog 2019 weiterhin anfallenden Personalkosten 
zur weiteren Umsetzung des Projektes (insbes. Datenerhebung, Begehungen und Ent-
wicklung der Webseite).

Für seine Beteiligung an dem Projekt „Verbindliche Informationen zur Barrierefreiheit kul-
tureller Orte und Veranstaltungen“ erhält auch der Club Behinderter und Ihrer Freunde 
e. V. (cbf) eine Zuwendung im Jahr 2020 in Höhe von rd. 10.000 €, über die gemäß Ge-
schäftsordnung des Stadtrates auf dem Büroweg entschieden werden kann.

3. Finanzierung

Die Mittel stehen im Budget 2020 des Kulturreferats beim Innenauftrag 561013004 zur 
Verfügung.

Die Vorlage muss als Nachtrag behandelt werden, da aufgrund verwaltungsinterner Abstim-
mungen eine frühere Behandlung nicht möglich war. Eine Behandlung in diesem Ausschuss ist 
notwendig, da der KulturRaum München e. V. dringend die Zuwendungsmittel für die Fort-
setzung des Projektes benötigt.

Der Korreferent / Die Korreferentin des Kulturreferates hat einen Abdruck der Beschlussvorla-
ge erhalten. Die Stadtkämmerei hat Kenntnis von der Vorlage.
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II. Antrag des Referenten:

1. Mit der Zuwendung an den KulturRaum München e. V. in Höhe von 45.089 € für die 
Realisierung des Projektes „Verbindliche Informationen zur Barrierefreiheit kultureller 
Orte und Veranstaltungen“ im Jahr 2020 besteht Einverständnis.

2. Der Beschluss unterliegt der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss:
nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Die / Der Vorsitzende: Der Referent:

Ober-/Bürgermeister/-in Anton Biebl
ea. Stadträtin / ea. Stadtrat Berufsm. Stadtrat

IV. Abdruck von I., II. und III.
über D-II-V/SP
an die Stadtkämmerei 
an das Direktorium – Dokumentationsstelle
an das Revisionsamt
mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

V. Wv. Kulturreferat (Vollzug)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zu V. (Vollzug nach Beschlussfassung):

1. Übereinstimmung vorstehender Ausfertigung mit dem Originalbeschluss wird bestätigt.

2. Abdruck von I. mit V.
an GL-2 (4x)
an Abt. 1 (2x)
an KULT-RL-I (1x)
mit der Bitte um Kenntnisnahme bzw. weitere Veranlassung.

3. Zum Akt

München, den ............................
Kulturreferat


